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63 .
Verordnung, betreffend Verlängerung des Landtags.

Oldenburg, den 18 . März 1899.

Wir Ricolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re . re . ,

verordnen hierdurch was folgt:
Die Dauer des gegenwärtig außerordentlich versam¬

melten Landtags wird bis zum 29 . März d . I . verlängert.
Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.
Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 18 . März

1899.
(U . 8 .) Peter.

Jansen.
Mutzenbecher.
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